
MITTEILUNG  
Änderung des Postgesetzes (ausgegeben am 21.08.2003) 

 
§ 14 lautet: 

Brieffachanlagen 
 
§ 14.  (1) Der Gebäudeeigentümer hat eine Brieffachanlage zu errichten. Die 
Brieffachanlage hat sich in unmittelbarer Nähe des Gebäudeeingangs zu 
befinden, sofern das Gebäude direkt von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
aus betreten wird. In allen übrigen Fällen hat sich die Brieffachanlage an der 
an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzenden Grundstücksfläche zu 
befinden. 
 

(2) Die Brieffachanlage hat zumindest so viele Brieffächer zu 
enthalten, wie es der Anzahl der Adressen in dem Gebäude entspricht. 
 

(3) Die Brieffachanlage muss so beschaffen sein, dass jedenfalls die 
Abgabe von Postsendungen, ausgenommen Pakete, über einen ausreichend 
großen Einwurfschlitz ohne Schwierigkeiten gewährleistet ist und die 
Sendungen vor dem Zugriff Dritter geschützt sind. 
 

(4) Die Anforderungen gemäß Abs. 1 bis 3 gelten bei der 
Neuerrichtung eines Gebäudes und beim Austausch einer bestehenden 
Hausbrieffachanlage. 
 

(5) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes 
bestehende Hausbrieffachanlagen müssen bis 1. Juli 2006 den 
Anforderungen gemäß Abs. 1 bis 3 entsprechen, sofern nicht auf andere 
Weise der Zugang für alle Anbieter von Postdienstleistungen sichergestellt 
ist. 
 

(6) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
kann durch Verordnung die näheren Bestimmungen über die Gestaltung und 
Ausstattung der Brieffachanlagen sowie über deren Anbringung festlegen. Er 
hat dabei auf nationale und internationale Normen Bedacht zu nehmen und 
kann solche Normen für verbindlich erklären. 
 

Die den neuen Normen entsprechenden 
Hausbrieffachanlagen sind bei uns erhältlich. 

 

Fragen Sie bei 
 

W. Sammer OEG, 
Volksgartenstrasse 30 

 

nach Ausführungsmöglichkeiten und Preisen. 

Erhalten durch W. Sammer OEG www.sicher-sammer.com

Erhalten durch W. Sammer OEG www.sicher-sammer.com

http://www.sammer.com
http://www.sammer.com

	Untitled

